
Im Prinzip heißt dies, daß die Zuführung zum Prämien- 
fonds in der vom Gesetz als Voraussetzung für die 
Gewährung von Jahresendprämie vorgeschriebenen 
Höhe im Betrieb erwirtschaftet sein muß. Vereinzelt 
kann es aber Ausnahmen geben. Werden beispielsweise 
dem betrieblichen Prämienfonds aus dem Verfügungs
fonds des Generaldirektors bzw. aus dem Reservefonds 
der WB Mittel zugeführt, so können Jahresendprä
mien dann gewährt werden, wenn hierdurch das Vo
lumen des Prämienfonds einen entsprechenden Umfang 
erreicht. Die vereinzelt vertretene Ansicht, in diesen 
Fällen sei die Gewährung von Jahresendprämie über
haupt unzulässig, verkennt das Ineinanderwirken ver
schiedener ökonomischer Vorgänge und vereinfacht die 
Beziehungen. Kommt es zum Streit darüber, ob ein 
Rechtsanspruch auf Jahresendprämie besteht, so wer
den die Gerichte regelmäßig Grund und Zweckbestim
mung der Zuführungen durch die WB näher zu prüfen 
haben. Meist werden Auskünfte des Betriebes hierüber 
zur Klarstellung ausreiehen.
Läßt das Volumen des Prämienfonds die Gewährung 
von Jahresendprämien nicht zu, so können zur Würdi
gung guter kollektiver und individueller Leistungen 
anderweite Prämien gezahlt werden (§ 9 Abs. 10 der 
PrämienVO 1968; § 12 Ziff. 7 der PrämienVO 1971). 
Aus der Formulierung in § 9 Abs. 10 der PrämienVO 
1968, daß „die Werktätigen und Arbeitskollektive, die 
ihre Leistungskriterien erfüllt haben, prämiiert wer
den“ können, wurde verschiedentlich die Ansicht ab
geleitet, auch auf solche Prämien bestehe ein Rechts
anspruch. Diese Ansicht ist irrig. Das Bezirksgericht 
Erfurt hat zu Recht entschieden, daß es sich in diesen 
Fällen um Anerkennungsprämien handelt, über deren 
Gewährung nicht die Gerichte zu entscheiden haben. 
Daran ändert sich auch dann nichts, wenn der Betrieb 
Maßstäbe für eine gerechte und zielgerichtete Prämi
ierung festlegt und die Arbeitsergebnisse auf der 
Grundlage dieser Leistungskriterien bewertet.

Erfüllung der Kennziffern und Anspruch 
auf Jahresendprämie

Auf der Grundlage des § 53 Abs. 1 und 2 GBA legt die 
PrämienVO als weitere Voraussetzung für die Zahlung 
von Jahresendprämie die Erfüllung der vorgegebenen 
Leistungskriterien bzw. Kennziffern durch das Kollek
tiv und den Werktätigen fest (§ 9 Abs. 2 und Abs. 3 der 
PrämienVO 1968; § 12 Ziff. 1 der PrämienVO 1971). 
Die Praxis zeigt aber, daß es in den Dokumenten der 
Betriebe (z. В/ Betriebskollektivvertrag, Betriebs
prämienordnung) oft an exakten Kennziffern fehlt, ins
besondere hinsichtlich der Jahresendprämie für lei
tende Kader. Gerichte und Gewerkschaftsorgane soll
ten stärker als bisher auf die Erfüllung dieser gesetz
lichen Forderung hinwirken.
Die Abhängigkeit der Höhe der Jahresendprämie vom 
erwirtschafteten Betriebsergebnis und damit von den 
Leistungen der Kollektive und aller Werktätigen er
fordert vom Betrieb die Vorgabe von Leistungskriterien 
und Kennziffern, die vom Werktätigen beeinflußbar 
sind. Dazu gehört die umfassende Information der 
Werktätigen über Planaufgaben und Planerfüllung so
wie die Festlegung von Schwerpunkten für den sozia
listischen Wettbewerb. So wird der Werktätige in die 
Lage versetzt, seine eigenen Leistungen und die des 
Kollektivs ständig zu überprüfen und entsprechend den 
Zielvorgaben zu verbessern. Die präzise Festlegung von 
Kennziffern für die Jahresendprämie ist also eine wich
tige Leitungsaufgabe der Betriebe.
Bisher gab es keine gesetzliche Festlegung darüber, in 
welcher Form die betrieblichen Leistungskriterien und 
Kennziffern vorzugeben und in welchem Dokument sie

zu regeln sind. Das Oberste Gericht hat deshalb in 
seinem Urteil vom 25. September 1970 (a. a. O.) aus
gesprochen, daß von den betrieblichen Regelungen aus
zugehen ist, ohne daß es auf die betriebsindividuelle 
Art ihrer Bestimmung ankommt. Im Hinblick auf die 
Regelung in § 11 Abs. 2 der PrämienVO 1971 wird für 
1971 allerdings grundsätzlich verlangt werden müssen, 
daß auch die Leistungskriterien und Kennziffern im 
Betriebskollektivvertrag vereinbart werden. In dieser 
Richtung sind noch weitere Überlegungen anzustellen.
Sind in einzelnen Fällen keine präzisen Kriterien bzw. 
Kennziffern vorgegeben worden, dann ist bei der Ent
scheidung über den Anspruch auf Jahresendprämie von 
den im Betrieb üblichen Bedingungen für die Festset
zung individueller Jahresendprämien auszugehen. Da
bei können — wie das Oberste Gericht in seinem Urteil 
vom 16./18. März 1970 — Ua 5/69 — (NJ 1970 S. 270) 
zum Ausdruck gebracht hat — allgemeine Festlegungen 
im Betriebskollektivvertrag bzw. in der Betriebs
prämienordnung sowie vergleichende Feststellungen 
der an andere Betriebsangehörige als Jahresendprämie 
gezahlten Beträge und der hierbei zugrunde gelegten 
Leistungen mit den Leistungen des am Streitfall be
teiligten Werktätigen als Anhaltspunkte dienen.
Die Erfüllung der Kennziffern durch das Kollektiv und 
den Werktätigen ist Voraussetzung für den Anspruch 
auf Jahresendprämie. Teilweise zeigten sich Unklar
heiten, wenn zwar das betreffende Kollektiv, nicht aber 
der einzelne Werktätige die Kennziffern erfüllt hatte. 
Das Oberste Gericht hat deshalb in seiner Entscheidung 
vom 25. September 1970 (a. a. O.) den Grundsatz aus
gesprochen, daß die Erfüllung der Kennziffern durch 
das Kollektiv zwar Voraussetzung für die Gewährung 
von Jahresendprämie ist, daß dem Werktätigen ein 
Rechtsanspruch hierauf aber nur dann zusteht, wenn 
auch er die für ihn festgelegten Kriterien erfüllt hat. 
Die Erfüllung der Anforderungen des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes ist als Kriterium für die Gewährung 
der Jahresendprämie, insbesondere für die Höhe des 
dem einzelnen Werktätigen zustehenden Betrages, auch 
dann zu berücksichtigen, wenn es hierzu keine näheren 
Festlegungen in den betrieblichen Dokumenten gibt. 
Diese Auffassung entspricht dem Prinzip, daß hohe 
Produktionsergebnisse nicht zu Lasten des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes erreicht werden dürfen, son
dern der Schutz der Gesundheit und Arbeitskraft der 
Werktätigen Bestandteil der Maßnahmen zur Erfüllung 
der ökonomischen Kennziffern ist72/
§ 9 Abs. 6 der PrämienVO 1968 bestimmt ausdrücklich, 
daß neben ökonomischen Kennziffern die Erfüllung der 
Erfordernisse des Gesundheits- und Arbeitsschutzes als 
Kriterium für die Bestimmung der Prämienhöhe her
anzuziehen ist. Eine ähnliche Regelung fehlt in der 
PrämienVO 1971. Unabhängig davon, ob dieser Fall in 
einer Durchführungsbestimmung zur PrämienVO 1971 
noch geregelt werden wird, wird das Kriterium des 
bisherigen § 9 Abs. 6 der PrämienVO 1968, ausgehend 
von der Bedeutung des Gesundheits- und Arbeitsschut
zes als eines verfassungsmäßig garantierten Grund
rechts, jedoch auch künftig bei der Differenzierung der 
Jahresendprämien mit heranzuziehen sein.

Der Grundsatz der Zugehörigkeit des Werktätigen 
zum Betrieb während des gesamten Planjahres

Die Jahresendprämie stimuliert entsprechend ihrer 
engen Verknüpfung mit den Planaufgaben des Be
triebes hohe Leistungen der Werktätigen während des 
gesamten Planjahres.

IV Vgl. OG, Urteil vom 17. April 1970 — Ua 1/70 —' (NJ 1970 
S. 434).
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